
 

 

04 PGR 2026 M-FS  
 

Pfarrei:       
  

Wahlvorschlag 
(gemäß § 6 Abs. 1 oder 2 der Wahlordnung für den Katholikenrat der Pfarrei: 
Pfarrgemeinderat = WO PGR) 
 

Spätestens bis 11.01.2026 dem Wahlausschuss vorlegen 
(= vier Wochen nach der öffentlichen Aufforderung, Personen vorzuschlagen) 
Bitte beachten: 
 

a) Die schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag der im Wahlvorschlag ge-
nannten Personen ist beizufügen (Formular 05) (§ 6 Abs. 3 WO PGR). 

b) Der Wahlvorschlag ist von sechs Wahlberechtigten der Pfarrei zu unterzeichnen (§ 6 Abs. 1 WO PGR) 

Ausnahme: Wahlvorschlag einer/s katholischen Organisation/Verbandes.  
Hier genügen die Unterschriften von zwei Vorstandsmitgliedern der Organisation (§ 6 Abs. 2 WO PGR). 
 

Die folgenden Personen werden für die Wahl des Pfarrgemeinderates vorgeschlagen: 
 

 Name Vorname Anschrift Geb.Datum Beruf Telefon 

1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

 
 

Den Wahlvorschlag legen folgende Wahlberechtigte der Pfarrei vor: 
 

 Name Vorname Anschrift Unterschrift 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

 


